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Ausbildungsgang zur Fachlehrerin und zum Fachlehrer an
Forderschulen gemaf der Verordnung uiber die Ausbildung und
Priufung fur Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Forderschulen
und in der padagogischen Fruhforderung (APO FLFS) vom
25.04.2016 (BASS 20-11 Nr. 2.1)

Bezirksregierung Koln
Dezernat 47.2
Zeughausstr. 2-10
50667 Kdln

Einstellungstermin fur die Ausbildung zur Fachlehrerin / zum
Fachlehrer an Forderschulen

zum 01. November 2026

Erlass vom 19.12.2025, Aktenzeichen 423-71.01.08.04

1 Einstellungstermin und Bewerbungsfrist:

Das Ministerium fur Schule und Bildung des Landes NRW hat gemal § 4 Absatz 1
APO FLFS (BASS 20-11 Nr. 2.1) den 01.11.2026 als Zulassungstermin fur je einen
Ausbildungsgang an den Zentren fur schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL),

Seminar fur das Lehramt flr sonderpadagogische Férderung festgelegt.

Die Ausbildungsplatze verteilen sich auf die Bezirksregierungen wie folgt:



Bezirksregierung Kéln

Bezirksregierung Arnsberg (ZfsL Hamm): 31
Bezirksregierung Detmold (ZfsL Bielefeld): 23
Bezirksregierung Dusseldorf (ZfsL Dusseldorf): 36
Bezirksregierung Koln: (ZfsL Koin): 16
Bezirksregierung Munster (ZfsL Gelsenkirchen): 34.

Die Zahl der Teilnehmer/innen ist auf die zugewiesenen Ausbildungsplatze zu

beschranken.

Die Einstellung der Teilnehmer/innen steht vor Verabschiedung des Haushalts

ausdrucklich unter haushaltsrechtlichem Vorbehalt.

Das Gesuch um Zulassung zu diesem Ausbildungsgang ist in der Zeit vom 03.03.2026
bis zum 10.04.2026 an die Bezirksregierung, Dezernat 47.2, zu richten, in deren
Bezirk die Zulassung gewunscht wird. Die Bewerberin / der Bewerber muss sich also
entscheiden, in welchem Zentrum fur schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) sie / er
die Ausbildung absolvieren mochte. Mehrfachbewerbungen bei mehreren
Bezirksregierungen sind nicht zulassig. Bei dem 10.04.2026 handelt es sich um eine
Ausschlussfrist. MaRgeblich ist der Eingangsstempel der Bezirksregierung auf

Ihrer vollstandigen Bewerbung. Verspatet eingehende Bewerbungen konnen nicht
mehr berucksichtigt werden.

Bewerbungen fiir den Regierungsbezirk Koln richten Sie bitte an:

Bezirksregierung Koln
Dezernat 47.2-FliA
Zeughausstr. 2-10
50667 Koln
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Die Zulassungsunterlagen stehen lhnen auf der Internetseite der Bezirksregierung

Koln zur Verfugung.

Bei erfolgreicher Bewerbung erhalten Sie einen Ausbildungsvertrag. Wahrend der
Ausbildung befinden Sie sich dann in einem offentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhaltnis und erhalten eine Unterhaltsbeihilfe nach den geltenden
Richtlinien. Die Ausbildung zur Fachlehrerin bzw. zum Fachlehrer an Forderschulen
im Regierungsbezirk Koéln erfolgt durch das Zentrum flr schulpraktische

Lehrerausbildung (ZfsL) KéIn, Seminar sonderpadagogische Forderung.

Weitere Informationen zum Ausbildungsgang finden Sie auch auf den Internetseiten

der verschiedenen Bezirksregierungen in NRW.

FUr Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Herr Galle (0221/147-2511,

Manuel.Galle@bezreg-koeln.nrw.de) zur Verfugung.

2 Einstellungsvoraussetzungen:

Zum Ausbildungsgang ,Fachlehrerin / Fachlehrer an Forderschulen® kann gem. § 2

Abs. 1 APO FLFS zugelassen werden, wer

1. einen mindestens mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) besitzt

und

a. nach Ableisten der in der Fachrichtung vorgeschriebenen
Berufsausbildung die Prafung als Handwerks-, Industrie- oder
Hauswirtschaftsmeister/in bestanden hat
oder

b. die Qualifikation als Techniker/in in Verbindung mit der Ausbilderinnen-

und Ausbildereignungsprufung besitzt (GemaR § 2 Abs. 3 APO FLFS und § 41
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Abs. 2 Laufbahnverordnung (LVO) vom zustandigen Ministerium fiir den Zugang als
gleichwertig anerkannt.)

nach dem Besuch einer Fachschule fur Sozialpadagogik die
Abschlussprufung bestanden und danach eine fur die Laufbahn
forderliche hauptberufliche Tatigkeit von mindestens einem Jahr und
sechs Monaten ausgeubt hat

oder

eine der nachfolgend genannten Vorbildungen und Prifungen
nachweisen kann. (GemaR § 2 Abs. 3 APO FLFS und § 41 Abs. 2

Laufbahnverordnung (LVO) vom =zustandigen Ministerium flr den Zugang als

gleichwertig anerkannt.) Die Anerkennung erfordert jeweils eine mindestens

18-monatige hauptberufliche Tatigkeit an einer Férderschule (hierunter

fallt auch die padagogische Tatigkeit als Integrationshelfer/in an einer
Forderschule), einer Einrichtung fur Behinderte (Erziehung oder
Rehabilitation) oder einer integrativen Einrichtung nach Erwerb der
Qualifikation.

e Absolvent/in des Studiengangs Bachelor-

Rehabilitationspadagogik

e akademische Sprachtherapeut/in

e Altenpfleger/in

e Ergotherapeut/in

e Gebardendolmetscher/in

e Gebardensprachdozent/in

e Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in

¢ Gesundheits- und Krankenpfleger/in

e Gymnastiklehrer/in

¢ Heilerziehungspfleger/in

e Heilpadagogin / Heilpadagoge

e Kindergartner/in und Hortner/in
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e Logopadin / Logopade
e Motopadin / Motopade
e Pflegefachfrau / Pflegefachmann
¢ Physiotherapeut/in
e Sozialpadagogin / Sozialpadagoge mit staatlicher Anerkennung
e staatl. anerkannte Erzieher/in
(Bei den Ausbildungen muss es sich um dreijahrige Ausbildungsgange

handeln.)

Bewerbungen von Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeister/innen
sowie Techniker/innen mit Ausbildereignungsprifung kénnen nur berlcksichtigt
werden, wenn die Vorbildung einen Einsatz innerhalb der Facher Arbeitslehre /
Technik, Hauswirtschaft, Textilgestaltung oder Gartenbau ermoglicht.

3 Bildung einer Rangfolge:

§ 2 Abs. 1 Nr. 2b APO FLFS (BASS 20-11 Nr. 2.1) ist wie folgt anzuwenden:

Sofern die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der verfugbaren Ausbildungsplatze
Ubersteigt, werden sie nach Art und Dauer der nachzuweisenden laufbahnférderlichen
hauptberuflichen Tatigkeit von mindestens 18 Monaten in folgender Reihenfolge

berucksichtigt:

a. Tatigkeit, die an einer Forderschule oder einer Schule flr Kranke ausgeubt
wurde, vorrangig im Schwerpunkt der sonderpadagogischen Forderung Sehen,
Horen und Kommunikation, Geistige Entwicklung oder Korperliche und

motorische Entwicklung.
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b. Tatigkeit, die an einem Ort der sonderpadagogischen Férderung gem. § 2 Abs.
1 der Ausbildungsordnung sonderpadagogische Forderung (AO-SF) vorrangig
im Schwerpunkt der sonderpadagogischen Forderung Sehen, Horen und
Kommunikation, Geistige Entwicklung oder Korperliche und motorische
Entwicklung ausgeubt wurde,

c. Tatigkeit, die an einer Forderschule oder an einem Ort der
sonderpadagogischen  Forderung vorrangig im  Schwerpunkt der
sonderpadagogischen Férderung Sehen, Horen und Kommunikation, Geistige
Entwicklung oder Kdrperliche und motorische Entwicklung gem. § 2 Abs. 1 AO-
SF in Verbindung mit einer anderen Tatigkeit als Erzieher/in ausgeubt wurde,

d. Tatigkeit, die mindestens 3 Jahre an einer Einrichtung fur Behinderte ausgeulbt

wurde.

Die Platze, die nach Berucksichtigung der Bewerbungen gemafd a) bis c¢) noch
verbleiben, werden - unter Berucksichtigung der erforderlichen Mindestdauer der
nachzuweisenden Tatigkeit - nach Maligabe der Dauer der von den Bewerberinnen

und Bewerbern im Einzelfall nachgewiesenen Tatigkeit vergeben.

Eine hauptberufliche Tatigkeit ist entgeltlich und muss den Uberwiegenden Teil der
Arbeitskraft beanspruchen (§ 16 Abs. 3 Satz 2 Laufbahnverordnung (LVO)). Hierfur ist
in der Regel eine Beschaftigung mit mindestens der Halfte der regelmalligen
Arbeitszeit erforderlich. Der jeweilige Stundenumfang wird bei der Bildung der

Rangfolge nicht berucksichtigt.



	Ausbildungsgang zur Fachlehrerin und zum Fachlehrer an Förderschulen gemäß der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen und in der pädagogischen Frühförderung (APO FLFS) vom 25.04.2016 (BASS 20-11 ...
	Einstellungstermin für die Ausbildung zur Fachlehrerin / zum Fachlehrer an Förderschulen
	zum 01. November 2026
	1 Einstellungstermin und Bewerbungsfrist:
	2 Einstellungsvoraussetzungen:
	3 Bildung einer Rangfolge:

